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Vorwort

Betriebsprüfungen sind eine große Herausforderung und bedeuten häufig hohe Nachzah-
lungs(kosten) für den Unternehmer. Auch die sich jährlich ändernde Gesetzeslage, wie 
zum Beispiel die am 12.12.2012 nach § 28e Abs. 3f SGB IV (neu) geänderte Generalunter-
nehmerhaftung (Gesetz zur Generalunternehmerhaftung im Baugewerbe – Haftung für 
beauftragte Subunternehmen für Sozialversicherungsbeiträge) und die unüberschaubare 
Flut an ministeriellen Erlassen und Gerichtsurteile sollte das Bewusstsein stärken, damit 
durch eine gute Vorbereitung mögliche unliebsame Überraschungen vermieden wer-
den. Diese „Kostenüberraschungen“ betrugen im Jahr 2011 bei einem Prüfvolumen von 
839.000 Betrieben rund 840  Mio.  EUR und im Jahr 2012 über 886  Mio.  EUR – so die 
Deutsche Rentenversicherung. Die unrichtige Behandlung sozialversicherungsrechtlicher 
Verpflichtungen ist darüber hinaus strafrechtlich über § 266a StGB sanktioniert und kann 
über § 823 Abs. 2 BGB zu ruinösen haftungsrechtlichen Folgen im Zivilrecht führen. Auch 
wenn die in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PSK) erfassten Fälle des § 266a StGB rück-
läufig sind, so erklärt die Aufklärungsquote von 99,5 % (Jahr 2011) ungebrochen die hohe 
Bedeutung sozialversicherungsrechtlicher Betriebsprüfungen

Dieses Handbuch soll dem Leser, den Mitarbeitern in der Personalabteilung bzw. in der 
Entgeltabrechnungsstelle, beauftragte Steuerberater mit Lohn- und Gehaltsabrechnungs-
fragen und allen Interessierten einen Leitfaden durch das Dickicht der sozialversiche-
rungsrechtlichen Betriebsprüfung geben, um den „Überraschungsfaktor“ zu minimieren.

Die Ausarbeitungen im vorliegenden Buch umfassen zunächst alle nötigen Informa-
tionen zum Hintergrund und Ablauf aller Prüfungsteile in den Kapiteln „Das Prüfungs-
verfahren in der Sozialversicherung“ mit einer Darstellung der rechtlichen Möglichkeiten 
innerhalb des Widerspruchs- und Klageverfahrens sowie ebenfalls einer Darstellung über 
die Betriebsprüfung durch die Zollverwaltung. Das folgende Kapitel „Prüfungsumfang“ 
gibt in den später detailliert aufgeführten Schwerpunkten einen Überblick über die Inhalte 
einer Prüfung und umfasst im Weiteren die „neuen“ Prüfungszweige des Insolvenzgeldes, 
der Unfallversicherung und der Künstlersozialversicherung. Die weiteren Kapitel befassen 
sich mit Inhalten, die im Schwerpunkt einer sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprü-
fung stets einen Schwerpunkt bilden.

Das Kapitel Anfrageverfahren bietet eine Zusammenfassung der verschiedenen Mög-
lichkeiten zur rechtssicheren Beurteilung von Beschäftigungen bezüglich der Sozialver-
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sicherungspflicht. Um in der Praxis den Überblick der unüberschaubaren Rechtskon-
stellationen nicht zu verlieren, befasst sich ein Kapitel mit dem Aufbau eines internen 
Kontrollsystems, um einen strukturierte rechtskonforme Bearbeitung aller Abrechnungs-
fälle prüfbar zu gestalten.

Die anschließenden Checklisten bieten einen schnellen Überblick über alle wichtigen 
Inhalte einer Betriebsprüfung und stellen den Ablauf einer sozialversicherungsrechtlichen 
Betriebsprüfung in Stichpunkten vor.
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 Zusammenfassung
Die Prüfungen der Sozialversicherung durchleuchten alle Beschäftigungsverhältnisse, 
Meldungen, Entgelte und Beiträge. Neben den Lohn- und Gehaltskonten aller Arbeit-
nehmer sind auch Beitragsabrechnungen, Unterlagen über Versicherungsfreiheit, 
Arbeitsverträge, Gesellschafterverträge, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen auch 
Werkverträge oder Verträge mit freien Mitarbeitern häufig ein Prüfungsschwerpunkt. 
Unterlagen außerhalb der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung können Einfluss auf die So-
zialversicherung nehmen und werden daher in die Prüfung mit einbezogen.

Rechtsgrundlage ist u. a. § 28p SGB IV: „(1) Die Träger der Rentenversicherung prü-
fen bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten 
nach diesem Gesetzbuch, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungs-
beitrag stehen, ordnungsgemäß erfüllen; sie prüfen insbesondere die Richtigkeit der 
Beitragszahlungen und der Meldungen (§ 28a) mindestens alle vier Jahre. Die Prüfung 
soll in kürzeren Zeitabständen erfolgen, wenn der Arbeitgeber dies verlangt. Die Ein-
zugsstelle unterrichtet den für den Arbeitgeber zuständigen Träger der Rentenversi-
cherung, wenn sie eine alsbaldige Prüfung bei dem Arbeitgeber für erforderlich hält. 
Die Prüfung umfasst auch die Lohnunterlagen der Beschäftigten, für die Beiträge nicht 
gezahlt wurden. Die Träger der Rentenversicherung erlassen im Rahmen der Prüfung 
Verwaltungsakte zur Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege- 
und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung einschließlich 
der Widerspruchsbescheide gegenüber den Arbeitgebern; insoweit gelten § 28h Absatz 
2 sowie § 93 in Verbindung mit § 89 Absatz 5 des Zehnten Buches nicht. Die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen nehmen abweichend von Satz 1 die Prüfung für die bei 
ihnen versicherten mitarbeitenden Familienangehörigen vor.“

Um alle Facetten der Prüfungsteile rechtskonform bearbeiten zu können und somit 
eine sozialversicherungsrechtliche Betriebsprüfung „bestehen“ zu können, bedarf es 
Hintergrundwissen. Im Folgenden sollen daher die nötigen Einzelheiten rund um eine 
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sozialversicherungsrechtliche Betriebsprüfung nebst rechtlicher Tatbestände dargestellt 
und erläutert werden, um zu einer erfolgreichen Prüfung beisteuern zu können.

1.1  Grundsätze zur Betriebsprüfung

1.1.1  Gesetzliche Prüfungsinstanzen

Die Zuständigkeit der Betriebsprüfungen in der Sozialversicherung wurde zum 01.01.1999 
(nach einer dreijährigen Übergangszeit) von den Krankenkassen auf die Deutsche Renten-
versicherung übertragen. Die Krankenkassen bleiben weiterhin Einzugsstellen für die von 
den Arbeitgebern zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträgen.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist seit 2005 ein Zusammenschluss aus der 
früheren Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und dem Verband Deutscher Ren-
tenversicherungsträger. Die früheren Landesversicherungsanstalten wurden umbenannt 
in zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung Hessen oder Deutsche Rentenversicherung 
Nord. Ein zweiter Bundesträger bildete sich aus der Bundesknappschaft, der Bahnversi-
cherungsanstalt und der Seekasse.

Der Gesetzgeber hat die Rentenversicherungsträger verpflichtet, eine Abstimmung zu 
treffen, welcher Träger welchen Arbeitgeber prüft, um Doppelprüfungen zu vermeiden. 
Die Abstimmungsvereinbarung sieht vor, dass zwischen der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und den Regionalträgern die Aufteilung anhand der letzten Ziffer (End- oder 
Prüfziffer) in der Betriebsnummer des Arbeitgebers (Vergabe durch die Agentur für Ar-
beit) erfolgen soll. Betriebe, die die Endziffer 0 bis 4 in der Betriebsnummer enthalten, 
werden durch die Deutsche Rentenversicherbund Bund geprüft und die Endziffern 5 bis 
9 sind den Regionalträgern zugeordnet. Die örtliche Zuständigkeit im Bereich der Regio-
nalträger richtet sich jeweils nach dem Sitz der Lohn- und Gehaltsabrechnungsstelle des 
Arbeitgebers. In den Zuständigkeitsbereich der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft, Bahn, See fallen Betriebe, die mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigen, der 
der knappschaftlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt bzw. Betriebe, die der See-
Berufsgenossenschaft unterliegen bzw. der Satzung der ehemaligen Bahnversicherungs-
anstalt.

1.1.2  Arbeitgeber und Abrechnungsstellen

Grundsätzlich sind die Prüfdienste der Deutschen Rentenversicherung angehalten, die 
Betriebsprüfungen am Betriebssitz des Arbeitgebers, normalerweise in der Lohn- und Ge-
haltsabrechnungsstelle, durchzuführen.

Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder eine 
externe Abrechnungsstelle bevollmächtigt hat. Die Organisation der Zuständigkeiten 
durch die vorhandene Betriebsnummer des Arbeitgebers wird hier durchbrochen und es 


